
Beschlussvorlage der 

Fachgruppe Gastronomie 

über die Grundumlage 2022 

 

6/01 

 

FG Gastronomie 

Beschluss der Fachgruppentagung vom 

16.09.2021 

Dieser Beschluss tritt mit 01.01. des auf die 
Beschlussfassung folgenden Jahres in Kraft. 

 

 

 

 Die Berechnung der Grundumlage erfolgt mit einem festen Betrag pro 

zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte 

Die Berechnung erfolgt jedoch zumindest auf Basis einer 
Betriebsstätte. 

 

 ein weiterer Betrag je nach Anzahl der Plätze, die der Verabreichung 

bzw. dem Ausschank gewidmet sind, gemäß nachfolgender Staffel: 

 

bis zu 50 
Plätze 

51-100 
Plätze 

101-200 
Plätze 

201-250 
Plätze 

251-300 
Plätze 

301-400 
Plätze 

über 400 
Plätze 

€ 0 € 70,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 

 

 Ruht die (ruhen alle) mitgliedschaftsbegründende(n) Berechtigung(en) 
für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist 
folgender Betrag zu entrichten  
 

 keine Staffelung nach der Rechtsform 

 

 

   € 180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 90,00 

 


